
Krankenkasse
Die gesetzlichen Krankenkassen in Österreich sehen keine Rückerstattung des Honorars für 
Diät- und Ernährungsberatungen vor.
Ausnahme LKUF: Die Lehrerkranken und Unfallfürsorge sieht bei einem BMI von > 25 kg/m² 
einen Zuschuss für die Erstberatung vor, bei Begleiterkrankungen auch zweimal pro Jahr 
möglich.

Private Zusatzversicherung
Bei Abschluss einer privaten Zusatzkrankenversicherung mit inkludiertem ambulantem Tarif, 
zahlt die Versicherung in den meisten Fällen das gesamte Beratungshonorar. Dazu reichen 
Sie bitte die Honorarrechnung & die Überweisung Ihres Arztes bei der privaten Zusatzver-
sicherung ein.

Selbstständige Unternehmer
Der "Gesundheitshunderter" von der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 
kann jährlich für diätologische Beratung eingelöst werden.

Rückerstattungsmöglichkeiten des Beratungshonorars

Beim Bach 2
4644 Scharnstein
+43 (0) 699 / 121 376 70
silviaguertenhofer@hotmail.com

Öffnungszeiten:
Termin nach Vereinbarung!


